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Einleitung 

Vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der einstweiligen Anordnung im 
Verfahren  vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof. 

Art. 99 S. 2 der Verfassung des Freistaates Bayern gewährt den Bürgern 
ein Recht auf Rechtsschutz im Range eines Grundrechts1. Dieses subjektive 
verfassungsmäßige Recht enthält nicht nur das formelle Recht und die theo-
retische Möglichkeit, die Gerichte anzurufen, sondern auch die Effektivität  des 
Verfahrens 2; dieses Gebot des effektiven  Rechtsschutzes gilt ebenfalls für das 
Verfahren  vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof. 

Eine Ausprägung dieses Gebots ist die Möglichkeit des einstweiligen 
Rechtsschutzes. Im Verfahren  des vorläufigen Rechtsschutzes vor dem Ver-
fassungsgerichtshof  ist dann eine einstweilige Anordnung zu erlassen, wenn 
ohne sie schwere, anders nicht abwendbare Nachteile oder unbillige Härten 
entstünden, die auch nicht mehr durch die Entscheidung in der Hauptsache 
rückgängig gemacht werden könnten. 

Der Fülle von Arbeiten, die sich mit dem Bayerischen Verfassungsgerichts-
hof und mit dem Verfahren  des einstweiligen Rechtsschutzes vor dem Bun-
desverfassungsgericht  beschäftigen, steht eine nur sporadische und lückenhaf-
te Behandlung der einstweiligen Anordnung im Verfahren  vor dem Bayeri-
schen Verfassungsgerichtshof  gegenüber. Die Aufgabe, diese Lücke zu schlie-
ßen, hat sich vorliegende Dissertation gestellt. 

1 VerfGH 33, 98 (99); vgl. auch Meder, Art. 99 Rdnr. 6. 
2 Siehe zur Garantie der Effektivität  des Rechtsschutzes BVerfGE 51, 268 (284); 

46, 166 (177 f.); 35, 382 (401); 35, 263 (274). 



Erster  Teil 

Geschichte, Gesetzeslage 
und rechtsvergleichende Einführung 

§ 1 Geschichte des bayerischen Verfassungsprozesses 

A. Die Verfassungsurkunde des Königreiches Baiern 
vom 26. Mai 1818 

Die erste Positivierung verfassungsgerichtlichen  Verfahrens  ist in der Ver-
fassungsurkunde des Königreiches Baiern vom 26. Mai 18133 zu finden4. 

I . Ministeranklage 

Die königlichen Minister trugen die Verantwortung für die Gesetzmäßig-
keit der Regierung des Staates5. Titel X § 6 der Verfassungsurkunde unter-
warf  dabei das Handeln der Minister der Nachprüfung durch ein unabhängi-
ges Gericht6: 

(1) Finden sich die Stände durch ihre Pflichten aufgefordert,  gegen einen 
höheren Staatsbeamten wegen vorsetzlicher Verletzung der Staats-Verfas-
sung eine förmliche Anklage zu stellen, so sind die Anklags-Puncte be-
stimmt zu bezeichnen, und in jeder Kammer durch einen besonderen Aus-
schuß zu prüfen. 

(2) Vereinigen sich beyde Kammern hierauf in ihren Beschlüssen über die 
Anklage; so bringen sie dieselbe mit ihren Belegen in vorgeschriebener 
Form an den König. Dieser wird sie sodann der obersten Justiz-Stelle — 

3 GBl. Stück VE - X V m , Sp. 101 - 452. 
4 Vgl. zur Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit in Bayern Streicher, FS VerfGH, 

S. 195 ff. 
5 Zur Ministerialverantwortlichkeit siehe Doeberl, S. 107 ff.;  Pözl, S. 570 ff.;  v. 

Sey del Bd. 2, S. 316 ff.; v. Seydel/Piloty, S. 346 ff. 
6 Vgl. Titel V m § 3 VU 1818: "Die Gerichte sind innerhalb ihrer amtlichen Be-

fugniß unabhängig." 
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in welcher im Falle der no twend igen oder freywil l igen Berufung auch die 
zweyte Instanz durch Anordnung eines anderen Senats gebildet w i rd — zur 
Entscheidung übergeben und die Stände von dem gefällten Urtheile in 
Kenntnis setzen. 

Nachdem der Anklagebeschluß zum König gebracht wurde, war es dessen 
Aufgabe, den angeklagten Minister vom A m t zu suspendieren7. 

Kennt auch das Verfahren  vor dem Bundesverfassungsgericht  die Ministe-
ranklage8 nicht mehr 9 , so hat diese ihren Platz in der Landesverfassungsge-
richtsbarkeit 1 0 behauptet11. 

II. Verfassungsbeschwerde 

Auch eine Verfassungsbeschwerde  war in Ti tel V I I § 21 V U 1818 bereits 
vorgesehen12. D ie Beschwerde wurde an eine Kammer der Stände-Versamm-
lung gebracht; falls sie von beiden Kammern begründet befunden worden war, 
ist der Antrag als eigene Beschwerde der Kammern dem Kön ig übergeben 
worden. Nach Ti te l X § 5 V U 1818 konnte der König der Beschwerde ab-
helfen; bei Zweifeln war sie der obersten Justizstelle13 oder dem Staatsrathe 

7 So v. Seydel Bd. 2, S. 318; v. Seydel/Piloty, S. 347. 
8 Vgl. noch zur Ministeranklage Pözl, S. 573 ff.;  v. Seydel Bd. 2, S. 316 ff.;  v. 

Seydel/Piloty, S. 346 ff. 
9 In der Weimarer Reichsverfassung war die Ministeranklage noch in Art. 59 vor-

gesehen. 
1 0 Ausformungen der Ministeranklage im geltenden deutschen Verfassungsrecht:  Art. 

57 Verfassung des Landes Baden-Württemberg, Ministeranklage und Vorwurfskontrol-
le vor dem Staatsgerichtshof des Landes; Art. 59, 61 Verfassung des Freistaates Bay-
ern, Ministeranklage vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof;  Art. 11 Landesver-
fassung der Freien Hansestadt Bremen, Anklage gegen Mitglieder des Senats vor dem 
Staatsgerichtshof des Landes; Art. 115 der Verfassung des Landes Hessen, Ministe-
ranklage vor dem Staatsgerichtshof des Landes; Art. 31 der Vorläufigen Niedersächsi-
schen Verfassung, Ministeranklage vor dem Staatsgerichtshof des Landes; Art. 135 Abs. 
1 lit. e der Verfassung für Rheinland-Pfalz, Ministeranklage durch den Verfassungs-
gerichtshof des Landes; Art. 94 der Verfassung des Saarlandes, Ministeranklage vor 
dem Verfassungsgerichtshof  des Landes. 

1 1 Vgl. zur Diskussion über die Notwendigkeit einer Ministeranklage Freund, Lan-
desverfassungsgerichtsbarkeit  Teilbd. 2, S. 307 (328 ff.);  Kröger, S. 159 ff. 

1 2 Vgl. Pözl, S. 546 ff.;  v. Seydel Bd. 2, S. 30 ff.;  v. Seydel/Piloty, S. 230 ff.; 
Zur bayerischen Verfassungsbeschwerde  im geschichtlichen Kontext siehe Hoke, Lan-
desverfassungsgerichtsbarkeit  Teilbd. 1, S. 25 (65); Huber Bd. 1, S. 623; Knöpfle, 
BayVBl. 1984, 257 (258); Schweiger in Nawiasky/Leusser/Schweiger/Zacher, Art. 60, 
Rdnr. 3; Schumann, Landesverfassungsgerichtsbarkeit  Teilbd. 2, S. 149 (162 ff.). 

1 3 Also dem Oberappellationsgericht; nach Art. 42 Ausführungsgesetz vom 23. Fe-
bruar 1879 zum Reichs-Gerichtsverfassungsgesetz,  GVB1. S. 273 (284 f.) oberstes Lan-
desgericht. 




